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Für alle Steuerpflichtigen

Übertragung des Betreuungsfreibetrags für Kinder: 
Betreuungsanteil von 10 % reicht für Widerspruch aus

|  Jeder Elternteil hat grundsätzlich Anspruch auf den Freibetrag für den Betreu-
ungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf des Kindes (BEA-Freibetrag) in 
Höhe von 1.320 EUR. Sind die Voraussetzungen für die Zusammenveranlagung 
aber nicht erfüllt, kann der Elternteil, bei dem das minderjährige Kind gemeldet ist, 
beantragen, dass ihm der BEA-Freibetrag des anderen Elternteils übertragen wird. 
Zu den Voraussetzungen hat der Bundesfinanzhof nun Stellung genommen.  |

◼◼ Sachverhalt

Die getrennt lebenden Eltern hatten 
vereinbart, dass sich die Kinder von 
Freitag 15 Uhr bis Sonntag um 19 Uhr 
und die Hälfte der Ferien bei ihrem Va-
ter aufhalten. Das waren rund 86 Tage 
und knapp 25 % der Tage eines Kalen-
derjahrs. Die Mutter beantragte die 
Übertragung des BEA-Freibetrags. 

Der Vater berief sich allerdings auf die 
gesetzliche Regelung, wonach der 
Übertragung widersprochen werden 
kann, wenn der Elternteil, bei dem das 
Kind nicht gemeldet ist, Kinderbetreu-
ungskosten trägt oder das Kind regel-
mäßig in einem nicht unwesentlichen 
Umfang betreut. Die Mutter meinte,  
86 Tage p. a. seien zu wenig, was das 
Finanzgericht Rheinland-Pfalz und der 
Bundesfinanzhof aber anders sahen. 

Der Bundesfinanzhof stellte aus Ver-
einfachungsgründen heraus: Bei einem 
zeitlichen Betreuungsanteil von jähr-
lich durchschnittlich 10 % ist das Krite-
rium in einem „nicht unwesentlichen 
Umfang“ grundsätzlich erfüllt. Weitere 
Indizien können in diesem Fall regel-
mäßig vernachlässigt werden. 

Anders als im Schrifttum vorgeschla-
gen, ist insoweit nicht erst ab einem Be-
treuungsanteil von ca. 25 % oder einer 
Betreuung an durchschnittlich zwei von 
sieben Tagen in der Woche von einer Be-
treuung in einem nicht unwesentlichen 
Umfang auszugehen. Denn der Gesetz-
geber fordert nur, dass der Betreuungs-
umfang nicht unwesentlich ist. 

Beachten Sie  |  Eine besondere Form 
für den Widerspruch ist nicht gesetzlich

 

festgelegt. Nach der Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs reicht es für einen 
wirksamen Widerspruch zumindest aus, 
wenn der Steuerpflichtige der Übertra-
gung seines BEA-Freibetrags im Zuge 
eines Einspruchs gegen seinen Einkom-
mensteuerbescheid widerspricht. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 8.11.2017, Az. III R 
2/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200032
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↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
•	 USt, LSt = 10.7.2018

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
•	 USt, LSt = 13.7.2018

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 7/2018 = 27.7.2018

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

4/17 9/17 12/17 4/18
+ 2,0 %  + 1,8 % + 1,6 % + 1,4 %
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Für alle Steuerpflichtigen

Kein Sonderausgabenabzug für selbst getragene 
Krankheitskosten 

|  Trägt ein privat krankenversicherter Steuerpflichtiger seine Krankheitskosten 
selbst, um dadurch die Voraussetzungen für eine Beitragserstattung zu schaffen, 
können diese Kosten nicht als Sonderausgaben abgezogen werden. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden.  |

◼◼ Sachverhalt

Privatversicherte Eheleute hatten Bei-
träge zur Erlangung des Basisversi-
cherungsschutzes gezahlt. Um in den 
Genuss von Beitragserstattungen zu 
kommen, hatten sie Krankheitskosten 
selbst getragen und nicht bei ihrer 
Krankenkasse geltend gemacht.

Zur Ermittlung der als Sonderausga-
ben abziehbaren Krankenversiche-
rungsbeiträge kürzte der Ehemann die 
gezahlten Beiträge um die erhaltenen 
Beitragserstattungen, rechnete aber 
die selbst getragenen Krankheitskos-
ten gegen, da er und seine Ehefrau in-
soweit wirtschaftlich belastet seien. 
Weder das Finanzamt noch das Finanz-
gericht folgten seiner Auffassung. Und 
auch in der Revision war er erfolglos.

Nach dem gesetzlichen Wortlaut muss 
es sich um „Beiträge zu Krankenversi-
cherungen“ handeln. Daraus folgt, dass 
nur solche Ausgaben als Beiträge zu 
Krankenversicherungen anzusehen 
sind, die zumindest im Zusammenhang 
mit der Erlangung des Versicherungs-
schutzes stehen und damit – als Vor-
sorgeaufwendungen – letztlich der Vor-
sorge dienen. Daher hatte der Bundes-
finanzhof bereits in 2016 entschieden, 
dass Zahlungen aufgrund von Selbst- 
bzw. Eigenbeteiligungen an entstehen-
den Kosten keine Beiträge zu einer Ver-
sicherung sind.

Beachten Sie  |  Die selbst getragenen 
Krankheitskosten waren im Streitfall 
auch nicht als außergewöhnliche Belas-
tung abziehbar. Der Abzug scheiterte, 
weil die zumutbare Eigenbelastung (ab-
hängig vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
Familienstand und der Anzahl der Kin-
der) nicht überschritten war. Somit 
konnte der Bundesfinanzhof ausdrück-
lich offenlassen, ob überhaupt eine 
Zwangsläufigkeit der Aufwendungen  
(= zwingende Voraussetzung) vorliegt, 
wenn der Steuerpflichtige auf die ihm 
zustehende Erstattung der Krankheits-
kosten verzichtet.

PRAXISTIPP  |  Da der Abzug selbst 
getragener Kosten regelmäßig schei-
tern wird, sollte vorher durchgerech-
net werden, ob sich eine Beitragsrück-
erstattung unter dem Strich über-
haupt lohnt. Vereinfacht: Trägt ein 
Steuerpflichtiger mit einem unter-
stellten Steuersatz von 30 % Krank-
heitskosten in Höhe von 400 EUR 
selbst, um eine Beitragsrückerstat-
tung von 500 EUR zu erhalten, ergibt 
sich unter dem Strich „ein Minus“ von 
50 EUR. Denn dem finanziellen Vorteil 
von zunächst 100 EUR (500 EUR ab-
züglich 400 EUR) steht eine steuerli-
che Mehrbelastung von 150 EUR (30 % 
von 500 EUR) gegenüber. 

Quelle  |  BFH-Urteil vom 29.11.2017, Az. X R 
3/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200580; 
BFH-Urteil vom 1.6.2016, Az. X R 43/14

Für alle Steuerpflichtigen

Klarstellungen zu Kinderbetreuungskosten 

|  Unter gewissen Voraussetzungen sind Kinderbetreuungskosten als Sonderaus-
gaben absetzbar. Begünstigt sind 2/3 der Aufwendungen (maximal 4.000 EUR pro 
Kind). Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat nun klargestellt, dass auch 
Aufwendungen für die Unterbringung in einem Internat abziehbar sind. Aufwen-
dungen für Unterricht, die Vermittlung besonderer Fähigkeiten sowie sportliche 
und andere Freizeitbetätigungen sind hingegen nicht berücksichtigungsfähig. Ge-
gebenenfalls ist eine Aufteilung der Aufwendungen vorzunehmen.  |

Aufwendungen für den Aufenthalt in 
einem Ferienlager sind nicht als Kin-
derbetreuungskosten abziehbar, da es 

sich um eine Freizeitbetätigung handelt.
Quelle  |  FinMin Schleswig-Holstein 21.12.2017, 
Az. VI 303-S 2221-356, Kurzinfo ESt 25/2017

Für Unternehmer

Umsatzsteuer:  
Zur Zurechnung von 
Verkäufen über eBay

|  Nach einer Entscheidung des Finanz-
gerichts Baden-Württemberg sind Um-
sätze aus Verkäufen über die Internet-
Auktions-Plattform eBay der Person 
zuzurechnen, unter deren Nutzernamen 
die Verkäufe ausgeführt worden sind. 
Diese Person ist der umsatzsteuerliche 
Unternehmer, der die Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abführen muss.  |

Findet die Internetauktion ausschließ-
lich unter Verwendung des Nutzerna-
mens statt, wird dem Meistbietenden 
Folgendes suggeriert: Die Person, die 
das Verkaufsangebot unterbreitet, ist die 
gleiche Person, die sich den anonymen 
Nutzernamen hat zuweisen lassen. Nur 
diese Person kann bei Leistungsstörun-
gen zivilrechtlich auf Vertragserfüllung 
in Anspruch genommen werden und ist 
folglich auch der Unternehmer.

Anmerkungen

Ob die Umsätze eines „privaten“ eBay-
Verkäufers der Umsatzsteuer unterlie-
gen, ist mitunter schwierig zu beurtei-
len und hängt von dem Gesamtbild der 
Verhältnisse ab. 

Unternehmer ist, wer eine gewerbliche 
oder berufliche Tätigkeit selbstständig 
ausübt. Gewerblich oder beruflich ist 
jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung 
von Einnahmen, auch wenn die Absicht 
fehlt, Gewinn zu erzielen. Bei der Beur-
teilung sind u. a. zu berücksichtigen: 
Die Dauer und die Intensität des Tätig-
werdens, die Höhe der Entgelte, die Be-
teiligung am Markt und die Zahl der aus-
geführten Umsätze. Dass bereits beim 
Einkauf eine Wiederverkaufsabsicht be-
standen hat, ist kein für die Nachhaltig-
keit allein entscheidendes Merkmal.

PRAXISTIPP  |  Wenn der Umsatz im 
laufenden Jahr voraussichtlich maximal 
50.000 EUR beträgt und im Vorjahr nicht 
mehr als 17.500 EUR betragen hat, wird 
keine Umsatzsteuer erhoben. Diese 
Kleinunternehmerregelung ist aber 
nicht zwingend. Man kann hierauf per 
Antrag verzichten, um wie ein „norma-
ler“ Unternehmer behandelt zu werden. 

Quelle  |  FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
26.10.2017, Az. 1 K 2431/17, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 200582
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Für alle Steuerpflichtigen

Familienheim: Auflassungsvormerkung reicht nicht für Erbschaftsteuerbefreiung 
|  Der Wert eines Familieneigenheims ist erbschaftsteuerfrei, wenn der Ehegatte die Immobilie selbst bewohnt. Die Steuerfrei-
heit setzt nach Auffassung des Bundesfinanzhofs zudem voraus, dass der verstorbene Ehegatte zivilrechtlicher Eigentümer 
oder Miteigentümer des Familienheims war. Eine im Todeszeitpunkt bestehende Auflassungsvormerkung reicht nicht.  |

Hintergrund: Die vom Erblasser zuvor 
selbst genutzte Immobilie kann erb-
schaftsteuerfrei vererbt werden, wenn 
das Familienheim vom Ehegatten bzw. 
eingetragenen Lebenspartner weitere 
10 Jahre lang bewohnt wird. Erben Kin-
der oder Enkel (verstorbener Kinder), ist 
darüber hinaus zu beachten, dass die 
Steuerbefreiung auf eine Wohnfläche 
von 200 qm begrenzt ist. Wird die Grenze 
überschritten, unterliegt der überstei-
gende Teil der Erbschaftsteuer.

◼◼ Sachverhalt

Die Ehefrau (EF) erwarb von einem 
Bauträgerunternehmen eine noch zu 
errichtende Eigentumswohnung (ETW) 
und vier Tiefgaragenstellplätze. Anfang 
2008 wurde zugunsten der EF eine Auf-
lassungsvormerkung im Grundbuch 
eingetragen. Im Dezember 2008 zogen 
EF, ihr Ehemann (EM) und die beiden 
Töchter in die Wohnung ein. Der Kauf-
preis war bis auf eine zunächst noch

zurückbehaltene restliche Kaufpreis-
rate gezahlt. EF verstarb Mitte 2009. 
Zu diesem Zeitpunkt war sie nicht als 
Eigentümerin der ETW im Grundbuch 
eingetragen. Nach dem Testament 
sollte EM die ETW alleine erhalten. An-
fang 2010 wurde EM als Eigentümer 
im Grundbuch eingetragen. Er nutzt 
die Wohnung ununterbrochen zu eige-
nen Wohnzwecken. 

EM beantragte die Steuerbefreiung für 
Familienwohnheime, was das Finanz-
amt aber ablehnte. Denn EM habe nicht 
das Eigentum, sondern einen mit dem 
Verkehrswert anzusetzenden An-
spruch auf Übereignung des Grund-
stücks erworben. Dieser Meinung folg-
ten sowohl das Finanzgericht München 
als auch der Bundesfinanzhof.

Die Steuerbefreiung setzt voraus, dass 
der Ehegatte zivilrechtlicher Eigentü-
mer oder Miteigentümer des Familien-
heims war und der überlebende Ehe-

gatte das zivilrechtliche Eigentum oder 
Miteigentum an dem Familienheim von 
Todes wegen erwirbt. Durch die Auflas-
sungsvormerkung entsteht zwar ein 
sogenanntes vormerkungsgestütztes 
Anwartschaftsrecht. Dieses begrün-
det aber kein zivilrechtliches Eigentum.

Beachten Sie  |  Die von Todes wegen 
erfolgende Zuwendung eines dingli-
chen Wohnungsrechts an dem Famili-
enheim erfüllt ebenfalls nicht die Vor-
aussetzungen für eine Steuerbefreiung. 
In dem vom Bundesfinanzhof in 2014 
entschiedenen Streitfall wurde das Ei-
gentum am Grundstück jeweils hälftig 
an die beiden Kinder übertragen und 
der Witwe unentgeltlich ein lebens
langes, dinglich gesichertes Woh-
nungs- und Mitbenutzungsrecht an der 
ehelichen Wohnung eingeräumt.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 29.11.2017, Az. II R 
14/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200486; 
BFH-Urteil vom 3.6.2014, Az. II R 45/12

Für Arbeitgeber

Firmenwagen: Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten zur Arbeit wird Pflicht

|  Das Bundesfinanzministerium hat zahlreiche Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung der Firmenwagenüberlassung an 
Arbeitnehmer zusammengefasst und an die aktuelle Rechtslage angepasst. Interessant ist vor allem die neue Sichtweise zur 
Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte.  |

Wird der Dienstwagen für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte genutzt, ist der geldwerte Vorteil 
mit monatlich 0,03 % des Bruttolisten-
preises für jeden Entfernungskilometer 
zu berechnen. Nutzt der Arbeitnehmer 
den Pkw aber monatlich an weniger als 
15 Tagen für diese Fahrten, dann kann 
er die Einzelbewertung wählen. Er 
braucht dann pro Fahrt nur 0,002 % des 
Listenpreises pro Entfernungskilome-
ter zu versteuern.

PRAXISTIPP  |  Die Einzelbewertung 
ist vorteilhaft, wenn der Pkw für diese 
Fahrten an weniger als 180 Tagen im 
Jahr genutzt wird. Die 0,03 %-Rege-
lung geht nämlich von der Annahme 
aus, dass der Angestellte seine Ar-
beitsstätte an 15 Tagen im Monat bzw. 
an 180 Tagen im Kalenderjahr auf-
sucht.

Bisher war der Arbeitgeber nicht zur 
Einzelbewertung verpflichtet. Nach der 
neuen Verwaltungsanweisung besteht 
eine Pflicht, wenn der Arbeitnehmer 
eine Einzelbewertung verlangt und sich 
aus der arbeitsvertraglichen oder einer 
anderen arbeits- oder dienstrechtli-
chen Rechtsgrundlage nichts anderes 
ergibt. Verpflichtend ist die Neurege-
lung erst ab dem 1.1.2019. Vorher kön-
nen Arbeitgeber noch nach den alten 
Spielregeln verfahren.

Die Einzelbewertung setzt eine kalen-
dermonatliche schriftliche Erklärung 
des Arbeitnehmers voraus, an welchen 
Tagen (Datumsangabe) er den Pkw für 
Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte genutzt hat. Auch bei 
mehreren Fahrten ist arbeitstäglich nur 
eine Fahrt zu berücksichtigen.

Die Erklärungen des Arbeitnehmers 
hat der Arbeitgeber als Belege zum 
Lohnkonto aufzubewahren. Es wird da-
bei nicht beanstandet, wenn für den 
Lohnsteuerabzug jeweils die Erklärung 
des Vormonats zugrunde gelegt wird.

Beachten Sie  |  Der Arbeitgeber muss 
eine jahresbezogene Begrenzung auf 
insgesamt 180 Fahrten vornehmen. So-
mit ist eine monatliche Begrenzung auf 
15 Fahrten ausgeschlossen.

PRAXISTIPP  |  Führt der Arbeitgeber 
keine Einzelbewertung durch, kann die 
Korrektur des Arbeitslohns über die 
Einkommensteuererklärung erfolgen.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 4.4.2018, Az. IV 
C 5 - S 2334/18/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 200584
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitgeber

Arbeitgeberleistungen: 44 EUR-Freigrenze bei 
vergünstigter Fitnessstudio-Nutzung anwendbar 

|  Der geldwerte Vorteil aus der vergünstigten Nutzung von Fitness-Studios fließt 
Arbeitnehmern monatlich zu, wenn sie keinen über die Dauer eines Monats hinaus-
gehenden, unentziehbaren Nutzungsanspruch haben. Somit ist, so das Finanzgericht 
Niedersachsen, die monatliche Freigrenze von 44 EUR anwendbar.  |

◼◼ Sachverhalt

Ein Arbeitgeber hatte eine Firmenfit-
ness-Mitgliedschaftsvereinbarung mit 
einer Firma geschlossen, die über 
1.300 Anlagen der ihrem Verbund an-
geschlossenen Partnereinrichtungen 
anbietet. Das Programm sieht vor, 
dass Unternehmen Nutzungslizenzen 
zu einem ermäßigten Preis erwerben 
und den Beschäftigten die Trainings-
möglichkeit bei den Partnern einräu-
men. Die Laufzeit des Vertrags galt für 
12 Monate. Ohne fristgerechte Kündi-
gung erfolgte eine Verlängerung. 

Das Finanzamt war der Meinung, dass 
die monatliche 44 EUR-Freigrenze für 
Sachbezüge überschritten sei, weil den 
Arbeitnehmern der geldwerte Vorteil 
im Zeitpunkt der Überlassung der Teil-
nahmeberechtigung für den gesamten 
Zeitraum eines Jahres zufließe. Doch 
damit liegt das Finanzamt falsch, so 
das Finanzgericht Niedersachsen. 

Die monatliche Freigrenze wurde im 
Streitfall nach Anrechnung der von den 
Arbeitnehmern gezahlten Entgelte 
nicht überschritten. Entgegen der Auf-
fassung des Finanzamts fließt den Be-
schäftigten der geldwerte Vorteil nicht 
für den Zeitraum eines Jahres, sondern 
vielmehr während der Dauer ihrer Teil-
nahme fortlaufend monatlich zu.

In seiner Urteilsbegründung grenzte 
das Finanzgericht seine Entscheidung 
insbesondere von einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs aus 2012 ab. Dieser 
hatte entschieden: Räumt der Arbeitge-

ber seinen Arbeitnehmern durch Verein-
barung mit einem Verkehrsbetrieb das 
Recht zum Erwerb einer vergünstigten 
Jahresnetzkarte (Job-Ticket) ein, fließt 
der Vorteil den Arbeitnehmern bereits in 
dem Zeitpunkt zu, in dem sie die Jahres-
netzkarten erwerben.

PRAXISTIPP  |  Bei der monatlichen 
Überlassung einer Monatsmarke oder 
einer monatlichen Fahrberechtigung 
für ein Job-Ticket, das für einen länge-
ren Zeitraum gilt, ist die Freigrenze 
demgegenüber anwendbar. Dies ergibt 
sich aus den Lohnsteuerrichtlinien.

Im Gegensatz zum vergünstigten Er-
werb einer Jahresfahrkarte erlangen 
die Beschäftigten durch die Aushändi-
gung des Mitgliedsausweises keinen 
unentziehbaren Anspruch, sondern nur 
das (entziehbare) Recht zur Nutzung 
der Einrichtungen für die Dauer der ak-
tivierten Karte. Im Streitfall konnten die 
Arbeitnehmer den Wert des Nutzungs-
rechts nicht im Zeitpunkt der Einräu-
mung in vollem Umfang, sondern nur 
monatlich realisieren, sodass von einem 
fortlaufenden, monatlichen Zufluss aus-
zugehen ist.

Beachten Sie  |  Ob die Finanzverwal-
tung gegen die arbeitnehmerfreundli-
che Entscheidung Revision einlegen 
wird, bleibt vorerst abzuwarten. 

Quelle  |  FG Niedersachsen, Urteil vom 
13.3.2018, Az. 14 K 204/16, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 200749; BFH-Urteil vom 14.11.2012, Az. 
VI R 56/11; R 8.1 Abs. 3 S. 5 LStR

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Gleichbehandlung von Pharmarabatten  

|  Gewähren Pharmaunternehmen Rabatte nach § 1 des Gesetzes über Rabatte für 
Arzneimittel, mindert dies ihre Umsatzsteuerschuld. Im Streitfall nahm das Finanz-
amt eine Entgeltminderung nur bei der Rabattgewährung an die gesetzlichen Kran-
kenkassen vor, nicht aber bei Rabatten an die Unternehmen der privaten Kranken-
versicherung und an Beihilfeträger. Diese Ungleichbehandlung hatte der 
Bundesfinanzhof bezweifelt und beim Europäischen Gerichtshof nachgefragt. Auf der 
Grundlage dieses Urteils entschied der Bundesfinanzhof jetzt, dass eine Differenzie-
rung unzulässig ist (BFH 8.2.2018, Az. V R 42/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 200265).  |

Für Unternehmer

Größenklassen  
als Anhaltspunkt für  
die Häufigkeit einer 
Betriebsprüfung

|  Nach Verwaltungsmeinung sind grö-
ßere Unternehmen prüfungswürdiger 
als kleinere. Also kommt es für die 
Wahrscheinlichkeit einer Betriebsprü-
fung nicht zuletzt darauf an, ob ein Un-
ternehmen als Kleinst,- Klein-, Mittel- 
oder Großbetrieb eingestuft wird. Die 
neuen Abgrenzungsmerkmale, die ab 
dem 1.1.2019 gelten, hat das Bundes
finanzministerium nun veröffentlicht.  |

Die Einordnung in Größenklassen erfolgt 
nach der Betriebsart (z. B. Handelsbe-
triebe und Fertigungsbetriebe), dem 
Umsatz und dem steuerlichen Gewinn. 
Alle drei Jahre werden neue Abgren-
zungsmerkmale festgelegt, sodass die 
ab 1.1.2019 geltenden Umsatz- und Ge-
winngrößen für den Prüfungsturnus 
2019 bis 2021 maßgebend sind. 

Für Handelsbetriebe gilt z. B. die nach-
folgende Klassifizierung. Dabei reicht 
es aus, dass eine der beiden Grenzen 
überschritten wird. Zum besseren Ver-
gleich sind auch die Umsatz- und Ge-
winngrößen ab 1.1.2016 (Prüfungstur-
nus 2016 bis 2018) aufgeführt:

Klassifizierung für Handelsbetriebe

Größenklasse Umsatz  
(in EUR)

Gewinn  
(in EUR)

Großbetrieb
ab 1.1.2016
ab 1.1.2019

8.000.000
8.600.000

310.000
335.000

Mittelbetrieb
ab 1.1.2016
ab 1.1.2019 

1.000.000
1.100.000

62.000
68.000

Kleinbetrieb
ab 1.1.2016
ab 1.1.2019

190.000
210.000

40.000
44.000

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 13.4.2018, Az. IV 
A 4 - S 1450/17/10001, unter www.iww.de, Abruf-
Nr. 200762


